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Schwerpunkt

Verwandtenunterstiitzung: ein heisses Eisen

«Setzt jede Familie unter Stress»

Die Verwandtenunterstiitzung ist ein heisses
Eisen, das zur Zeit in vielen Gemeinden ge-
schmiedet wird. Allgemein verbindliche Richt-
linien und Betrége gibt es (noch) nicht, und
so sprechen besorgte Beobachter von Willkiir
und Wildwuchs in der Sozialhilfe. Im Schwer-
punkt erortern Fachleute das Fiir und Wieder
der Verwandtenunterstiitzung, und an eini-
gen Beispielen wird gezeigl, wie Kantone, Stdid-
te und Gemeinden in dieser Frage agieren.

Wenn Sozialdienste und FiirsorgerInnen
bei Verwandten von Sozialhilfeempfan-
gerlnnen vorstellig werden und von ih-
nen Unterstiitzung verlangen oder — je
nach Umgangsformen —erbitten, tun sie
nichts Unrechtmassiges. Im Gegenteil.
Der Gesetzgeber von 1907 hat genau dies
vorgesehen. Die ZGB-Artikel 328 und
329 (vgl. Kasten) gerieten in den Jahren
der Hochkonjunktur praktisch in Verges-
senheit. Noch 1988 habe man damit ge-
rechnet, dass die Verwandtenunterstiit-
zung bald verschwinden, aus dem ZGB
gekippt wiirde, erinnert sich Annelies
Zingg, Prasidentin der Thurgauer Kon-
ferenz fur offentliche Fursorge und
selber Fursorgerin. Heute wird hoch-
stens noch davon gesprochen, bei der
Revision des ZGB die gegenseitige Un-
terstiitzungspflicht von Geschwistern
aufzuheben. Seit einigen Jahren, in der
anhaltenden wirtschaftlichen Krise, er-
lebt die Verwandtenunterstiitzung nun
aber eine fulminante Renaissance. Poli-
tikerInnen und Mitglieder von Fiirsorge-
behorden sehen in ihr die Moglichkeit,
die Ebbe in den Sozialhilfekassen aufzu-
halten. Bei Unterstiitzungsberechtigten

lost sie nicht selten Krisen und bei
Verwandten Verzweiflung aus. Sozialar-
beiterInnen ihrerseits befiirchten hinge-
gen, das gemeinsam mit den KlientIn-
nen angestrebte Ziel der Reintegration
und Teilhabe an der Gesellschaft sei auf
diese Art nie zu erreichen.

Die Familiengemeinschaft
Die Unlerstiitzungspflicht

Art. 328: Verwandte in auf- und ab-
steigender Linie und Geschwister
sind gegenseitig verpflichtet, einan-
der zu unterstiitzen, sobald sie
ohne diesen Beistand in Not gera-
ten wirden.

Art. 329: Der Anspruch auf Un-
terstiitzung ist gegen die Pflichti-
gen in der Reihenfolge ihrer Erb-
berechtigung geltend zu machen
und geht auf die Leistung, die zum
Lebensunterhalt des Bedurftigen
erforderlich und den Verhaltnissen
des Pflichtigen angemessen ist.

Geschwister konnen nur dann
zur Unterstiitzung herangezogen
werden, wenn sie sich in gunstigen
Verhaltnissen befinden.

Der Anspruch wird vor der zu-
standigen Behorde des Wohnsitzes
des Pflichtigen geltend gemacht,
und zwar entweder von dem Be-
rechtigen oder, wenn dieser von
der offentlichen Armenpflege un-
terstiitzt wird, von der unterstut-
zungspflichtigen Armenbehorde.

Zivilgesetzbuch ZGB
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Grundsatzlich wird kaum bestritten, dass
Verwandtenunterstiitzung in gewissen
Fallen angebracht sein kann. Zu disku-
tieren bleibt, wie diese Fille definiert
und aufgrund welcher Kritierien sie wie
behandelt werden. (Vgl. dazu Artikel
Seite 169 und 171)

Funktionierte friher nicht besser
als heute

Annemarie Geissbuhler, Leiterin des
kirchlichen Amtes fir Ehe- und Fami-
lienfragen in Bern und Présidentin der
neu geschaffenen Eidgendssischen Ko-
ordinationskommission fiir Familienfra-
gen, weisst allerdings darauthin, dass der
Gesetzgeber Anfang Jahrhundert von
gewissen Phanomenen und gesellschaft-
lichen Entwicklungen noch keine Ah-
nung hatte: So sei ihm etwa die Geld-
entwertung unbekannt gewesen. Auch
sei das aus einem grossbuirgerlichen Den-
ken heraus konzipierte Zivilgesetzbuch
beispielsweise davon ausgegangen, eine
Frau kéonne nach einer Scheidung vom
Frauengut leben. Und wenn heute die
generationentibergreifende Solidaritat
pauschal bestritten und dies als ein ge-
sellschaftlicher Niedergang beklagt wird,
so verweist Annemarie Geissbuhler ge-
lassen auf zurtickliegende Jahrhunderte:
Verwandtenunterstiitzung habe auch
friher nie vollumfinglich funktioniert,
was die von den Kirchen gefiihrten Ar-
men- und Krankenhauser fiir Erwachse-
ne und Kinder deutlich zeigten.

Eine aktuelle Studie im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogrammes «Al-
ter» (vgl. ZoF 3/95) zeigt iiberdies, dass
heute ebensowenig von einer generellen
Entsolidarisierung der Generationen
gesprochen werden kann. «Von einem
Zusammenbruch der gegenseitigen So-
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lidaritiat zwischen Jung und Alt kann
kaum die Rede sein», schreiben die Au-
toren. «Der oft beschworene Generatio-
nenkonflikt erweist sich als unhaltbares
Schlagwort, das der Realitit nicht
gerecht wird. Zwar sind die Alltagskon-
takte zwischen Jung und Alt haufig sehr
locker und punktuell, aber in ihrer ge-
genseitigen Beurteilung zeigen junge
und altere Menschen vielfach oft eine
recht hohe Ubereinstimmung. In jedem
Fall gibt es kaum eindeutige Hinweise
auf einen Altersgruppen-Egoismus, und
zwar weder bei den Jungen noch beiden
Alten. Wenn die alteren Menschen ihre
Rechte betonen, darf nicht vergessen
werden, dass sie gleichzeitig auch ihre
soziale Verantwortung hervorheben.»

Umfeld mit Gesprichen ausleuchten

Sowohl Annemarie Geissbtihler als auch
Annelies Zingg erwahnen im Gesprach
viele Beispiele von Eltern und erwach-
senen Kindern, die teilweise tiber Jahre
freiwillige Unterstiitzungsbeitrage lei-
sten — ohne dass die Fursorge das weiss,
oder eine Behorde dies verfuagt hatte.
Nicht zuletzt dieses Wissen bringt die
beiden Fachfrauen dazu, in Sachen
Verwandtenunterstitzung fir ein um-
sichtiges und vorsichtiges Vorgehen zu
pladieren. «Eine gute Abklirung und
eingehende Gesprache sind wichtig,
denn das Umfeld der Klientin, des Klien-
ten muss sehr gut ausgeleuchtet wer-
den», sagt Annelies Zingg. So ist es fur
sie unerlasslich, dabei zu erfahren, in
welchem Verhiltnis eine Klientin, ein
Klient zu den Eltern steht und von wem
sie oder er bereits in welcher Form un-
terstiitzt werden. Zu wissen, in welchem
Prozess die Familie stehe, welcher Art die
Beziehungen ihrer Mitglieder seien, dies
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sei mindestens ebenso wichtig wie die
erhobenen Steuerdaten, betont Annelies
Zingg. Haufig zeigten bereits solche
Gespriche, dass sich unterstiitzungsbe-
reite Verwandte finden liessen, beispiels-
weise fur Teilfinanzierungen von Klei-
dern oder Musikschule. Wenn sie auch
weiss, dass «die Situationen im Alltag oft
sehr kompliziert sind», so befirwortet
Annelies Zingg doch eindeutig Abkom-
men mit Verwandten, die in Gesprachen
und in gegenseitiger Ubereinstimmung
getroffen werden konnen. Ausserdem ist
sie davon tiberzeugt, was im Alltag bei
Verwandten allenfalls zu holen ware, sei
«nicht halb so relevant», wie viele gerne
annihmen - abgesehen von den zwar
vielzitierten, aber unter Einzelfille abzu-
buchenden Millionaren.

Kein Pardon aber kennt sie, «wenn
sich jemand driickt». Sie nennt als Bei-
spiel die Erben, die nach dem Tod der
Mutter das Erbe aufteilen, was spater den
Gang des Vaters auf die Fursorge notig
macht. Ein solches Vorgehen hohle den
Staat aus.

Ganzheitliche Sicht von Familie

Fiir eine «ganzheitliche Sicht von Fami-
lie» wirbt Annemarie Geissbuhler, der
die Familiengeschichten ebenfalls wich-
tig sind. In ihren Beratungen erlebt sie
immer neu, dass die eingeforderte Ver-
wandtenunterstiitzung «grundsatzlich
jede Familie unter massiven psychischen
Stress setzt»:

— die Behorden befassen sich mit ihren
Finanzen;

— die Familie muss ihre Verhaltnisse of-
fenlegen;

— oft hatte sie bereits friher Streit mit
den Behorden;

— in der Regel geht der Aufforderung
zur Unterstiitzung eine lange, schwie-
rige und leidvolle Geschichte zwi-
schen zwei Generationen voraus.

«Der Stress hat immer Folgen fir die
Familienmitglieder», fithrt Annemarie
Geissbiihler ihre Uberlegungen mit neu-
en Beispielen weiter:

— es kann zu Diskussionen und Streit un-
ter den erwachsenen Geschwistern
kommen;

— die Paarbeziehung der Eltern wird
durch das Ansinnen (zusatzlich) be-
lastet, ein vielleicht schon tiber linge-
re Zeit schwieriges und die Familie
belastendes, bzw. bereits intensiv un-
terstitztes Familienmitglied weiter fi-
nanziell zu unterstitzen;

— die geforderte finanzielle Hilfe kann
zu einer Paar-Krise fithren, wenn die
Frau (Tochter/Schwiegertochter)
vielleicht schon seit langem einen El-
tern- oder Schwiegerelternteil betreut
und pflegt;

- eine forcierte Hilfeleistung verun-
moglicht beispielsweise die weitere
Finanzierung von Musikschule oder
Sportclub eines Enkelkindes.

Solche Prozesse mussten vor jeder Ver-
pflichtung von Verwandten bedacht wer-
den, fordert Annemarie Geissbihler.
«Verwandtenunterstiitzung hat immer
generationenubergreifende  Folgen.»
Und langfristige Storungen wiirden jede
nachhaltige Entwicklung von Familien
beeintrachtigen. So kennt sie denn auch
bereits Beispiele von Sohnen, die aus-
wandern wollen, um einer drohenden
Verpflichtung zu (unabsehbar langer)
finanzieller Unterstiitzung zu entgehen.
Langfristig gedacht, so Geissbuhler, loh-
ne sich eine derart kurzsichtige Hand-
lungsweise, wie eine gerichtlich durch-
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gesetzte Unterstiitzung sie darstelle, nie,
«langfristig ist der Schaden sehr viel ho-
her als der Nutzen». Fur sie ist von den
Behorden eingeforderte Verwandtenun-
terstitzung schlicht «nicht realistisch».
Auch sie ist dezidiert der Ansicht, mit gros-
sem Behorden- und Verwaltungsaufwand
wirden nur kleine Ergebnisse erzielt.

Riickzug des Gesuches - und dann?

Verschiedene Gemeinden bestatigten
gegenuber der ZOF, was Annemarie
Geissbuihler Sorgen bereitet: Zwar nicht
haufig, doch ab und zu wiirden Frauen
und Manner ihr Gesuch fiir Sozialhilfe
zuruckziehen, sobald sie dartiber infor-
miert werden, dass die Unterstutzungs-
pflicht ihrer Verwandten abgeklart wer-
de. Damit mogen sich die geheimsten
Hoffnungen einiger besorgter und spar-
strammer Gemeindefinanzpolitiker er-
fallen. Doch wie helfen sich die, welche
mit ihrem Gesuch in der Tasche ver-
schwinden? Frau Geissbuhler vermutet,
es handle sich dabei vorwiegend um jun-
ge Leute. «Der Verzicht auf Fursorgegel-
der wird auf Kosten der Kinder gehen»,
keine Musikschule, kein Sportklub -
Miitter brechen ihre Ausbildung ab, ar-
beiten mehr gegen Lohn, geben ihre
Kinder statt in Krippen oder zu Tages-
muttern schwarz zum Huiten, zitiert Frau
Geissbuihler weitere Beispiele aus ihrem

Beraterinnenalltag. Und wie viele auf
Unterstutzung Angewiesene wagen sich
schon gar nicht mehr auf die Fursorge?
Ginge es nach Annemarie Geissbtihler,
so mussten PolitikerInnen und Gesell-
schaft schleunigst «<neue Solidarititsmo-
delle erfinden». Und nicht linger aus-
schliesslich auf die Blutsverwandtschaft
abstellen. So denkt sie beispielsweise
daran, kinderlose Paare finanziell star-
ker in die Pflicht zu nehmen. Grundsitz-
lich aber, so Annemarie Geissbuihler,
gehe es auch um die Frage, «was uns Fa-
milien und Familienarbeit wert sind».
Gerlind Martin

Von Unrecht und Verantwortung

«Heute ist es ein Unrecht, Eltern
fiir die Not ihrer Kinder verantwort-
lich zu machen. Was konnen sie
daftir, dass

— die Schweiz keine Mutterschafts-
versicherung hat?

— unser Land keine anstindig ho-
hen Kinderzulagen ausrichtet?

— Frauenlohne zu tief sind?

- eine Karenzfrist fir Taggelder
von stellenlosen Lehrabganger-
Innen gilt?

— bOjahrige erwerbslos und ausge-
steuert sind?»

Annemarie Geissbiihler

An dieser Nummer haben mitgearbeitet:

— Charlotte Alfirev-Bieri (cab), Redaktorin Zo6f, Langnau
— Gerlind Martin (gem), Freie Journalistin, Bern

168



	Verwandtenunterstützung : ein heisses Eisen : "Setzt jede Familie unter Stress"

